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B 6.6 Verfahren

B 6.6.1 Antragsverfahren zur Projektförderung

 Anträge auf Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwen-
dung (Zuschuss) können bei der Bewilligungsbehörde lau-
fend gestellt werden. 

B 7 Maßnahme „Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen“

B 7.1 Gegenstand der Förderung

B 7.1.1 Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von 
Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Bevöl-
kerung.

B 7.1.2 Zuwendungsfähig sind:

a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobile Ein-
richtungen für lokale Basisdienstleistungen, 

b) der erforderliche Grundstückserwerb, soweit dieser  
10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht 
übersteigt.

 Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem 
Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- 
und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert werden.

B 7.1.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) der Erwerb von Geschäftsanteilen,

b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 
BauGB,

c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

d) laufender Betrieb,

e) Unterhaltung,

f) Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammen-
hängende technische Einrichtungen, die nach EEG oder 
KWKG gefördert Strom oder Wärme erzeugen,

h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die über 
die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung in ländlichen 
Orten hinausgehen,

i) Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen oder Berufs-
schulen betreffen,

j) stationäre Nahversorgungseinrichtungen für Waren und 
Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
400 Quadratmetern.

B 7.2 Zuwendungsempfänger

B 7.2.1 Gemeinden, Gemeindeverbände, Teilnehmergemeinschaf-
ten und deren Zusammenschlüsse sowie gemeinnützige 
juristische Personen.

B 7.2.2 Natürliche Personen, Personengesellschaften, sowie nicht 
unter Nummer B 7.2.1 genannte juristische Personen des 
öffentlichen Rechts sowie des privaten Rechts.

 Sofern es sich um Unternehmen mit eigener Rechtsträger-
schaft handelt, sind nur eigenständige Kleinstunternehmen 
mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von unter 2 Mio. Euro im Sinne des Artikels 2 Abs. 3 des 
Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen [ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 39] zuwendungsberechtigt.

B 7.3 Zuwendungsvoraussetzungen

B 7.3.1 Die Förderung erfolgt in ländlich geprägten Orten. Hierunter 
fallen Gemeinden und Ortsteile bis 10.000 Einwohner.

 Die ländlich geprägten Ortsteile in den Oberzentren Erfurt, 
Jena und Gera werden von der Förderung ausgenommen.

 
B 7.3.2 Die Förderung ist nur zulässig, wenn die Bewilligungs-

behörde den Bedarf für die Bereitstellung des betreffenden 
Gutes oder der betreffenden Dienstleistung der Grundver-
sorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehen-
der Einrichtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat.

B 7.3.3 Vorhaben, die nach der Maßnahme B 6 zuwendungsfähig 
sind, können nicht im Rahmen dieser Maßnahme gefördert 
werden.

B 7.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 7.4.1 Die Zuwendungen werden als Projektförderung nach der VV 
Nr. 2.1 zu § 23 ThürLHO in Form einer Anteilsfinanzierung als 
nicht rückzahlbare Zuwendungen (Zuschüsse) gewährt.

 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in 
Höhe von bis zu 65 % der zuwendungsfähigen Ausgaben 
gewährt werden.

B 7.4.2 Die Fördersätze können für Zuschüsse an finanzschwache 
Gemeinden um bis zu 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

 Als finanzschwach im Sinne dieser Förderrichtlinie gelten die 
50 % aller Gemeinden mit der geringsten SKMZ/Einwohner. 
Maßgebend sind die vom Thüringer Landesamt für Statistik 
veröffentlichten Daten für das Antragsjahr.

B 7.4.3 Vorhaben mit zuwendungsfähigen Ausgaben unter 7.500 Euro 
werden nicht bezuschusst. Die Bewilligungsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen.

B 7.4.4 Es werden nur Vorhaben bezuschusst, deren zuwendungs-
fähige Ausgaben weniger als 2 Mio. Euro betragen.

B 7.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 7.5.1 Die Vorhaben sollen auf Grundlage eines Plans nach der 
Maßnahme B 2, einer regionalen Entwicklungsstrategie 
(LEADER) oder Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, 
aus denen die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige  
Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung und der Ziele gleichwertiger 
Lebensverhältnisse hervorgehen.

B 7.5.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für 
den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb 
eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte inner-
halb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung und

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von  
3 Jahren ab Fertigstellung

 veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre-
chend verwendet werden.

 Die Einhaltung der Zweckbindungsfrist ist von der Bewilli-
gungsbehörde zu prüfen.

B 7.5.3 Soweit Vorhaben beihilferechtlich relevant sind und nicht 
unter Artikel 42 AEUV fallen, gilt:

 Die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (Allgemeine-De-minimis)  
über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf  
De-minimis-Beihilfen wird angewendet. 
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 Alternativ kommt die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 (DAWI-
De-minimis) über die Anwendung der Artikel 107 und 108 
AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
erbringen, zur Anwendung.

B 7.6 Verfahren

 Förderanträge für das laufende Jahr sind bis zum 15. Januar 
bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. Die Bewilligungs-
behörde kann Ausnahmen zulassen.

B 8 Maßnahme „Regionalbudget“

B 8.1 Gegenstand der Förderung

B 8.1.1 Die Maßnahme dient der Unterstützung einer engagierten 
und aktiven eigenverantwortlichen ländlichen Entwicklung 
und der Stärkung der regionalen Identität.

B 8.1.2 Mit dem Regionalbudget können dem allgemeinen Zweck 
der Förderung des Förderbereichs 1 der Gemeinschaftsauf-
gabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) entsprechende 
Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung einer 
regionalen Entwicklungsstrategie (LEADER) nach Nummer  
B 1.1.2 dienen.

B 8.1.3 Nicht zuwendungsfähig im Rahmen des Regionalbudgets 
sind:

a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- 
und Industriegebieten,

b) der Landankauf,

c) Kauf von Tieren,

d) Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von Kleinstunter-
nehmen der Grundversorgung,

e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

f) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

g) laufender Betrieb, 

h) Unterhaltung,

i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem 
BauGB,

j) einzelbetriebliche Beratung,

k) Personal- und Sachkosten für die Durchführung eines 
Regionalmanagements,

l) Personalleistungen,

m) gebrauchte Gegenstände. 

B 8.2 Zuwendungsempfänger

B 8.2.1 Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) sind anerkannte 
Zusammenschlüsse regionaler Akteure gem. Nummer  
B 1.2.1, die über eine genehmigte regionale Entwicklungs-
strategie (LEADER) verfügen.

B 8.2.2 Der Erstempfänger leitet die Zuwendung an den Träger des 
Kleinprojektes (Letztempfänger) im Zuge einer privatrecht-
lichen Vereinbarung weiter. 

 Letztempfänger können sein:

a) juristische Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts und

b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

B 8.3 Zuwendungsvoraussetzungen 

 Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand der Auswahl-
kriterien durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus 
Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt. Dabei ist zu 
gewährleisten, dass weder der Bereich Behörde im Sinne 
des ThürVwVfG noch eine einzelne Interessensgruppe mehr 
als 49 % der Stimmrechte hat.

B 8.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

B 8.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

B 8.4.2 Die Höhe des Regionalbudgets beträgt je Region jährlich 
bis zu 200.000 Euro einschließlich eines Eigenanteils des 
Erstempfängers in Höhe von 10 %. Das Regionalbudget ist 
in dem Jahr zu verwenden, in dem es vom Land bewilligt 
wurde.

B 8.4.3 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben eines Kleinpro-
jekts je Letztempfänger betragen maximal 20.000 Euro, die 
Höhe des Zuschusses bis zu 80 %.

B 8.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

B 8.5.1 Eine Region kann jährlich nur mit einem Regionalbudget im 
Sinne dieses Fördergrundsatzes unterstützt werden.

B 8.5.2 Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
(Allgemeine-De-minimis-Beihilfe) zu beachten.

B 8.5.3 Der Erstempfänger kontrolliert die Verwendung der für die 
Kleinprojekte aus dem Regionalbudget verwendeten Mittel.

 Die Kontrollen auf zweckentsprechende Mittelverwen-
dung nach Teil D findet bei den Erst- und Letztempfängern  
statt.

B 8.5.4 Die Dauer der zeitlichen Bindung (Zweckbindungsfrist) 
beträgt für aus dem Regionalbudget finanzierte Klein- 
projekte 5 Jahre, für EDV-Ausstattungen 3 Jahre, jeweils ab 
Fertigstellung bzw. Lieferung.

B 8.5.5 Abweichend der Nr. 8 der VV zu § 44 der ThürLHO erfolgt 
keine Verzinsung, soweit der Erstempfänger die ausgezahlte 
Zuwendung nicht verwendet und den betreffenden Betrag 
innerhalb der von der Bewilligungsbehörde gesetzten Frist 
erstattet.

B 8.6 Verfahren

B 8.6.1 Erstempfänger können bis zum 31. Januar des laufenden 
Jahres einen Antrag auf Gewährung der Zuwendung für 
das Regionalbudget stellen. Im Jahr 2023 kann die Bewil-
ligungsbehörde von diesem Antragstermin abweichen. 
In dem Antrag ist darzustellen, wie die Durchführung des 
Auswahlverfahrens nach Nummer B 8.3 gewährleistet wird. 
Im Antrag ist darzulegen, zu welchem Termin oder zu wel-
chen Terminen die Antragsannahme nach Nummer B 8.6.2 
gewährleistet wird.

 Über die Vorhaben entscheidet die Bewilligungsbehörde 
nach pflichtgemäßem Ermessen soweit der Förderungs-
grundsatz im GAK-Rahmenplan enthalten ist und im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

B 8.6.2 Letztempfänger können unter Verwendung bereitgestell-
ter Vordrucke zu dem von dem Erstempfänger bekannt-
gemachten Termin im Aufruf einen Antrag auf Gewährung 
einer Zuwendung für ein Kleinprojekt stellen. Der Erst-
empfänger kann weitere Unterlagen verlangen, soweit das 
für die Durchführung des Auswahlverfahrens erforderlich  
ist.
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